
Öffentliche Sitzung des Bildungsausschusses vom 06. November 2019                                                Beschlussseite  
zu TOP 9 (Inklusion in Kitas und Schulen)

Beschluss:

1. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die Einrichtung von 4,00 

VZÄ (96 LWSt) bei RBS-A im Bereich Realschulen ab 01.09.2020 und deren 

Besetzung zu veranlassen. 

Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen 

Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 255.665 € im Rahmen der 

Haushaltsplanaufstellung 2020 bei der Stadtkämmerei und dem Personal-und 

Organisationsreferat (Personal) anzumelden. 

2. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die Einrichtung von 1,00 

VZÄ (23 LWSt) bei RBS-A im Bereich Gymnasien ab 01.09.2020 und deren 

Besetzung zu veranlassen.

Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen 

Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 74.687 € im Rahmen der 

Haushaltsplanaufstellung 2020 bei der Stadtkämmerei und dem Personal-und 

Organisationsreferat (Personal) anzumelden. 

3. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die Einrichtung von 1,00 

VZÄ Pädagogische Sachbearbeiterin bzw. Pädagogischer Sachbearbeiter bei 

RBS-A MSI und deren Besetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu 

veranlassen.

Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen 

Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 88.670 € im Rahmen der 

Haushaltsplanaufstellung 2020 bei der Stadtkämmerei und dem Personal-und 

Organisationsreferat (Personal) anzumelden.

Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamtinnen und 

Beamten zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für 

Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von bis zu 26.152 € (40 % des 
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JMB). 

4. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die Einrichtung von 4,00 

VZÄ (96 LWSt) bei RBS-B ab 01.09.2020 und deren Besetzung zu 

veranlassen. 

Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen 

Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 366.628 € im Rahmen der 

Haushaltsplanaufstellung 2020 bei der Stadtkämmerei und dem Personal-und 

Organisationsreferat (Personal) anzumelden. 

5. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die einmaligen Sachkosten 

zur Einrichtung und Ausstattung des Arbeitsplatzes in Höhe von 2.000 € und 

die dauerhaften konsumtiven Arbeitsplatzkosten in Höhe von 800 € im 

Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 anzumelden. Die konsumtiven 

Sachkosten für die IT-Ausstattung i.H.v. 1.500 € einmalig im Jahr 2020 

werden über das IT-Referat (RIT) geplant. 

6. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die dauerhaft zu 

erwartenden Mehreinzahlungen in Höhe von bis zu 45.828 € im Rahmen der 

Haushaltsplanaufstellung 2020 und die zu erwartenden Mehreinzahlungen in 

Höhe von bis zu 137.485 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2021 

anzumelden. Rund 50% der jeweiligen Auszahlungen für Lehrpersonal 

werden abrechnungsbedingt zeitversetzt als Lehrpersonalzuschuss erstattet. 

Die konkrete Anmeldung zum Haushalt erfolgt jeweils im Rahmen der 

entsprechenden Gesamtkalkulation Lehrpersonalzuschüsse. 

7. Für die unter Ziffer 1, 2 und 4 genannten Stellen wird angestrebt, diese 

bedarfsorientiert auch mit Pädagoginnen und Pädagogen mit 

sonderpädagogischer Qualifikation zu besetzen. 

8. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die unter Ziffer 4. des 

Vortrages dargestellten Flächenbedarfe bei Bedarf gegenüber dem 

Kommunalreferat anzumelden, sobald weitere Flächen zugewiesen werden 
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sollen. 

9. Das Produktkostenbudget des Produkts 39215100 Bildung, Erziehung und 

Betreuung an Realschulen erhöht sich 

- um bis zu 85.222 € einmalig in 2020 und

- um bis zu 255.665 € dauerhaft ab 2021, davon sind

- bis zu 85.222 € einmalig in 2020 und

- bis zu 255.665 € dauerhaft ab 2021 zahlungswirksam. 

10. Das Produktkostenbudget des Produkts 39217100 Bildung, Erziehung und 

Betreuung an Gymnasien erhöht sich 

- um bis zu 24.896 € einmalig in 2020 und

- um bis zu 74.687 € dauerhaft ab 2021, davon sind

- bis zu 24.896 € einmalig in 2020 und

- bis zu 74.687 € dauerhaft ab 2021 zahlungswirksam. 

11. Das Produktkostenbudget des Produkts 39210100 Schulverwaltung (Stelle A-

MSI) erhöht sich 

- um bis zu 91.470 € einmalig in 2020 und

- um bis zu 89.470 € dauerhaft ab 2021, davon sind

- bis zu 91.470 € einmalig in 2020 und

- bis zu 89.470 € dauerhaft ab 2021 zahlungswirksam. 

12. Das Produktkostenbudget des Produkts 39231100 Bildung, Erziehung und 

Betreuung an Berufsschulen erhöht sich 

- um bis zu 122.209 € einmalig in 2020 und

- um bis zu 366.628 € dauerhaft ab 2021, davon sind

- bis zu 122.209 € einmalig in 2020 und

- bis zu 366.628 € dauerhaft ab 2021 zahlungswirksam. 

13. Das Produkterlösbudget bei Produkt 39231100 Bildung, Erziehung und 

Betreuung an  Berufsschulen erhöht sich um bis zu 45.828 € in 2020, davon 

sind bis zu 45.828 € zahlungswirksam (Produkteinzahlungsbudget) und ab 
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2021 dauerhaft um bis zu 137.485 €, davon sind bis zu 137.485 € 

zahlungswirksam (Produkteinzahlungsbudget). 

14. Der Antrag Nr. 14-20 / A 05206 von Frau StRin Beatrix Burkhardt, Frau StRin 

 Alexandra Gaßmann, Frau StRin Ulrike Grimm vom 09.04.2019 ist 

geschäftsordnungsgemäß erledigt. 

15. Der Antrag Nr. 14-20 / A 05207 von Frau StRin Beatrix Burkhardt, Frau StRin 

 Alexandra Gaßmann, Frau StRin Ulrike Grimm vom 09.04.2019 bleibt 

aufgegriffen. Die Bearbeitungsfrist wird bis Ende 2020 verlängert. 

16. Der Antrag Nr. 14-20 / A 05332 von Frau StRin Julia Schönfeld-Knor, Frau 

StRin Birgit Volk, Herrn StR Heimo Liebich, Herrn StR Christian Müller, Frau 

StRin Verena Dietl, Frau StRin Kathrin Abele, Herrn StR Cumali Naz vom 

08.05.2019 ist geschäftsordnungsgemäß erledigt. 

17. Der Antrag Nr. 14-20 / A 05335 von Frau StRin Julia Schönfeld-Knor, Frau 

StRin Birgit Volk, Herrn StR Heimo Liebich, Herrn StR Christian Müller, Frau 

StRin Verena Dietl, Frau StRin Kathrin Abele, Herrn StR Cumali Naz vom 

08.05.2019 ist geschäftsordnungsgemäß erledigt. 

18. Der Antrag Nr. 14-20 / A 05333 von Frau StRin Julia Schönfeld-Knor, Frau 

StRin Birgit Volk, Herrn StR Heimo Liebich, Herrn StR Christian Müller, Frau 

StRin Verena Dietl, Frau StRin Kathrin Abele, Herrn StR Cumali Naz vom 

08.05.2019 ist geschäftsordnungsgemäß erledigt. 

19. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 


